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Kleinen Waffenschein beantragen

Wenn Sie Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit Zulassungszeichen der 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in der Öffentlichkeit bei sich tragen wollen, 
müssen Sie vorher einen kleinen Waffenschein beantragen.

Basisinformationen

Wenn Sie Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit Zulassungszeichen der PTB im 
Kreis (sogenannte SRS-Waffen) außerhalb 

der eigenen Wohnung,
der eigenen Geschäftsräume oder
des eigenen befriedeten Besitztums (zum Beispiel eigener Garten)

zugriffsbereit tragen wollen, benötigen Sie hierfür einen kleinen Waffenschein. Das Führen 
einer SRS-Waffe ist bei öffentlichen Veranstaltungen jedoch generell verboten.

Für Druckluft-, Federdruckwaffen und CO2-Waffen, die mit einem "F"-Zeichen 
gekennzeichnet sind, besitzt der kleine Waffenschein keine Gültigkeit.

Es wird empfohlen, dass Sie sich vor der Antragstellung ausführlich über die Regelungen 
des Waffenrechts informieren.

Wenn Sie eine SRS-Waffe bei sich tragen, müssen Sie den kleinen Waffenschein bei sich 
haben und sich mit einem Personalausweis oder Reisepass ausweisen können.

Der kleine Waffenschein gilt unbefristet.

Der kleine Waffenschein kann Ihnen versagt werden, wenn Sie nicht innerhalb der letzten 
5 Jahre in Deutschland gewohnt haben.

Wenn Sie in eine andere Stadt oder Gemeinde umziehen, müssen Sie den kleinen 
Waffenschein nicht umschreiben lassen.

Wenn Sie ohne eine erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis mit Waffen und Munition 
umgehen, droht Ihnen eine Geld- oder Freiheitsstrafe.
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Voraussetzungen

Um den kleinen Waffenschein zu erhalten, müssen Sie 

mindestens 18 Jahre alt sein,
die waffenrechtliche Zuverlässigkeit besitzen und
persönliche Eignung besitzen.

Waffenrechtliche Zuverlässigkeit

Sie müssen waffenrechtlich zuverlässig sein.

Als waffenrechtlich unzuverlässig können Sie unter anderem eingeschätzt werden, wenn 

Sie innerhalb der letzten 10 Jahre rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteilt worden sind oder in den letzten 10 Jahren Mitglied 
einer verbotenen Organisation waren bzw. diese unterstützt haben.
angenommen werden kann, dass Sie Waffen oder Munition missbräuchlich 
verwenden oder unsachgemäß damit umgehen, diese Gegenstände nicht sorgfältig 
verwahren oder Personen überlassen, die dazu nicht berechtigt sind.
Sie in den letzten 5 Jahren mehr als einmal mit richterlicher Genehmigung wegen 
Gewalttätigkeit in polizeilichem Präventivgewahrsam waren.
Sie wiederholt oder gröblich gegen das Waffenrecht verstoßen haben.

Persönliche Eignung

Sie müssen persönlich geeignet sein.

Als persönlich nicht geeignet können Sie unter anderem eingeschätzt werden, wenn 

Sie geschäftsunfähig sind.
Sie abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank oder 
debil sind.
Sie an schweren Erkrankungen, wie Hirnverletzungen, oder körperlichen 
Beeinträchtigungen, wie Amputationen oder schwerer Sehschwäche leiden.
angenommen werden kann, dass Sie mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder 
sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren können 
oder dass die konkrete Gefahr besteht, dass Sie andere oder sich selbst gefährden.

Ablauf

Sie müssen den kleinen Waffenschein bei der zuständigen Waffenbehörde beantragen. 
Reichen Sie den Antrag zusammen mit den erforderlichen Unterlagen ein.

Die Waffenbehörde stellt den kleinen Waffenschein aus, wenn Sie die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen.

Online Beantragung 
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Nutzen Sie den Online-Dienst. Den Link finden Sie unter „Weitere Informationen“ – 
Online Service“.
Der Onlinedienst führt Sie Schritt für Schritt durch den Antrag.
Die benötigten Unterlagen können Sie im Online-Dienst direkt hinterlegen.
Wenn Sie die vollständigen Online-Funktionen des Dienstes nutzen möchten, müssen 
Sie sich mit Ihrem Bund-ID Nutzerkonto anmelden.
Sollten Sie noch kein Nutzerkonto haben, können Sie sich auf der Anmeldeseite 
registrieren.
Ohne die Anmeldung mit der Bund-ID ist für die weitere Bearbeitung des Antrags ein 
persönlicher Termin in der Waffenbehörde zur Prüfung Ihrer persönlichen Daten nötig.
Nach der Prüfung des Antrags bekommen Sie die waffenrechtliche Erlaubnis und die 
Rechnung per Post zugeschickt.

Beantragung in Papierform  

Den Antrag zum Ausdrucken können Sie per E- Mail unter 
waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de anfordern oder Sie erhalten ihn vor Ort bei 
der zuständigen Stelle in Papierform.
Füllen Sie den Antrag aus.
Die erforderlichen Unterlagen fügen Sie in Kopie dem Antrag hinzu.
Senden Sie alles per Post zu oder geben Sie die Unterlagen vor Ort nach vorheriger 
Terminabsprache ab. Der ausgefüllte Antrag sollte bei der zuständigen Stelle 
abgegeben werden.
Sie erhalten den Bescheid per Post.

Benötigte Unterlagen
Personalausweis oder Reisepass (Kopie)

Zuständige Stellen

Ordnungsamt | Referat 11 - Waffen- und Jagdangelegenheiten

(0421) 361 2144
(0421) 361-10035
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Online Services

Kleinen Waffenschein beantragen 

Gebühren / Kosten

Die Gebühren können unterschiedlich sein und sind von verschiedenen Faktoren 
abhängig. Weitere Informationen zu Gebühren finden Sie in der Kostenverordnung für die 

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/ordnungsamt/ordnungsamt-abteilung-1-ordnungsangelegenheiten/ordnungsamt-referat-11-waffen-und-jagdangelegenheiten-10447
mailto:waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.inneres.bremen.de/29510#ewaffe-kleiner-waffenschein-erteilung
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innere Verwaltung. Den Link dorthin finden Sie unter "Rechtsgrundlagen" - 
"Kostenverordnung für die innere Verwaltung (InKostV)".

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

4 Wochen bis 8 Wochen

Rechtsgrundlagen
§ 10 Abs. 4 Waffengesetz (WaffG)
§ 12 Abs. 3 Waffengesetz (WaffG)
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 bis 2 Waffengesetz (WaffG)
Anlage 2 Abschnitt 2 2 Nr. 1.3, Unterabschnitt 3 Nr. 2 und 2.1. Waffengesetz (WaffG)
Kostenverordnung für die innere Verwaltung (InKostV)

Aktualisiert am 29.04.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/anlage_2.html
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-fuer-die-innere-verwaltung-inkostv-vom-20-august-2002-296443?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
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